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Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Online-Beantragung 
von Parkkarten gem. § 5 Villacher 
Parkzonengebührenverordnung 
 
§ 1 Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen 
(1) Geltungsbereich 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für die Online-

Beantragung und Bezahlung von Parkkarten der Stadt Villach, Rathausplatz 1, 

9500 Villach (im Folgenden kurz „Stadt Villach“) für die Grüne Zone gem. § 5 

Villacher Parkzonengebührenverordnung. 
(2) Antragsteller 

Antragsteller ist jede natürliche oder juristische Person, die das Online-Portal 

zur Beantragung einer Parkkarte nutzt. 
(3) Parkkarte 

Die Parkkarte ist ein hoheitlicher Verwaltungsakt und berechtigt dazu, in der 

auf der Parkkarte bezeichneten Zone zu parken. 
 

§ 2 Antragstellung 
(1) Voraussetzungen 

Die Online-Beantragung ist nur zulässig, wenn der Antragsteller die in der 

Villacher Parkzonengebührenverordnung festgelegten Voraussetzungen für 

die Parkkarte erfüllt. Die Überprüfung der Berechtigung erfolgt 

ausschließlich anhand der durch den Antragsteller im Online-Portal 

gemachten Angaben und hochgeladenen Dokumente. 
(2) Antragsvorgang 

Der Antragsteller füllt das Online-Formular wahrheitsgemäß und vollständig 

aus und lädt die erforderlichen Nachweisdokumente hoch. 

 

§ 3 Gebühren und Zahlungsmodalitäten 
(1)  Gebührenpflicht 

Für die Ausstellung einer Parkkarte fällt eine Gebühr gem. § 5 Villacher 
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Parkzonengebührenverordnung an. Die Höhe der Gebühr wird dem 
Antragsteller im Online-Prozess angezeigt. 

(2) Fälligkeit 
Die Gebühr ist sofort mit Antragstellung zur Zahlung fällig. Die Bearbeitung 
des Antrags beginnt in der Regel erst nach vollständigem 
Zahlungseingang. 

(3) Zahlungsarten 
Die Zahlung erfolgt über das im Rahmen der Online-Beantragung zur 
Verfügung gestellte ePayment-Verfahren über das System Global 
Payments gem. § 5 Abs. 2 lit. e Villacher Parkzonengebührenverordnung. 
 

§ 4 Erteilung, Gültigkeit und Verwendung der Parkkarte 
(1) Erteilung 

Die Parkkarte wird dem Antragsteller digital zur Verfügung gestellt. 
(2) Gültigkeit 

Die Parkkarte ist nur in der darauf ausgewiesenen Zone und nur für das 
eingetragene Kennzeichen gültig. Die Dauer der Gültigkeit richtet sich nach 
dem gewählten Zeitraum (z.B. ein Monat, ein Jahr). 

(3) Verwendung 
Die Parkkarte wird ausschließlich digital verwendet. Das Kennzeichen ist 
hierfür registriert und die Gültigkeit kann bei Kontrollen elektronisch 
überprüft werden. 
 

§ 5 Haftung und Gewährleistung 
(1) Haftung der Stadt Villach 

Die Stadt Villach haftet nicht für Schäden, die aus der missbräuchlichen 
Verwendung der Parkkarte, fehlerhaften Angaben des Antragstellers bei 
der Beantragung oder der Nichteinhaltung der Straßenverkehrsordnung 
resultieren. 

(2) Verfügbarkeit des Online-Portals 
Die Stadt Villach gewährleistet nicht die störungsfreie oder 
ununterbrochene Verfügbarkeit des Online-Portals. Sie haftet nicht für 
technische Ausfälle oder Übertragungsfehler bei der Online-Beantragung 
oder -Bezahlung. 

(3) Strafen 
Der Erhalt einer Parkkarte entbindet nicht von der Pflicht zur Einhaltung 
aller anderen Verkehrsregeln. Die Stadt Villach übernimmt keine Haftung 
Kosten (bspw. Abschleppkosten), die aufgrund fehlerhaften Parkens 
entstehen, selbst wenn eine Parkkarte vorhanden ist. 
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§ 6 Widerrufsrecht; Rückgabebedingungen und alternative Streitbeilegung 
Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei der Ausstellung einer Parkkarte gem. § 5 
Villacher Parkzonengebührenverordnung um einen hoheitlichen Verwaltungsakt und 
nicht um einen Fernabsatzvertrag iSd. FAGG handelt, besteht kein gesetzliches 
Widerrufsrecht. Eine Rückgabe ist folglich ausgeschlossen. Zudem besteht keine 
Verpflichtung zur Bereitstellung von Methoden zur alternativen Streitbeilegung iSd. 
AStG. 
 
§ 7 Schlussbestimmungen 

(1) Anwendbares Recht 
Es gilt das Recht der Republik Österreich. 

(2) Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam 
sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung 
tritt die gesetzliche Regelung. 
 

 
Stand der Allgemeinen Geschäftsbedingungen: September 2025 


